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Der Rat der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am   25.04.2013   nach Prüfung der
Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB den Bebauungsplan Nr. 73 "Amtstraße"
sowie die Begründung als Satzung (§10 BauGB) beschlossen.

Sögel, den   25.04.2013                                                                         _____________________
                                                                                                                        Gemeindedirektor

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 73 "Amtstraße" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am                           im Amtsblatt Nr.                      des Landkreises Emsland bekannt gemacht
worden. Der Bebauungsplan N r. 73 "Amtstraße" ist damit am                            rechtsverbindlich
geworden.

Sögel, den                                                                                               _____________________
                                                                                                                        Gemeindedirektor

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 73 "Amtstraße" ist die Ver letzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften (§§ 214, 215 BauGB) beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes Nr. 73 "Amt straße" nicht geltend gemacht worden.

Sögel, den                                                                                               _____________________
                                                                                                                        Gemeindedirektor

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Für weitere Planausfertigungen:
Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschr ift überein.

Sögel, den                                                                                               _____________________
                                                                                                                        Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Bebauungsplan der Innenentw icklung gem. § 13a BauGB
mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 84 NBauO

Ausdruck vom: 13.05.2013

Bebauungsplan Nr. 73
"Amtstraße"

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
               Büro für Landschaftsplanung, Dienstleistung und Projektmanagement
               Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort * Nordring 21 * 49733 Haren/Ems

Stand: 25.04.2013

Kartengrundlag e: TK 25.000 Blatt  Sögel

Gemeinde Sögel
Landkreis Emsland

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Büro für Landschaftsplanung, Dienstleistung und Projektmanagement
Dipl.- Ing. Thomas Honnigfort
Nordr ing 21 * 49733 Haren/Ems
Tel.: 05932 - 50 35 15 * Fax: 05932 - 50 35 16

H aren / Ems, den   25.04.2013

Planverfasser

Auf Grund des § 1 Abs. 3 sowie § 13 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der § 56, 97 und
98 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sögel diesen Bebauungsplan
Nr. 73 "Amtstraße" bestehend aus der Planzeichnung sowie den folgenden textlichen Festsetzungen
und örtlichen Bauvorschriften (§ 84 NBauO) in der Sitzung am   25.04.2013   als Satzung beschlossen.

Sögel, den   25.04.2013

_____________________                                                                               _____________________
        Bürgermeist er in                  Gemeindedirektor

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am   13.11.2012   dem Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 73 "Amtstraße" und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden
am   12.02.2013   ortsüblich bekannt gemacht. D er Ent wurf des Bebauungsplanes Nr. 73 "Amtstraße"
und der Begründungsentwurf haben vom   22. 02.2013   bis   22.03.2013   (einschließlich) gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Sögel, den   25.04.2013                                                                                _____________________
                                                                                                                              Gemeindedirektor

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung Niedersachsen
Regionaldirektion Meppen ©2012

Auftragsnummer: 120620

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des  Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom
18.12.2012). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei.

Dörpen, den   25.04.2013

ÖBVI Haarmann, Dörpen
(Amtliche Vermessungsstelle)

KKKKKKKKKKKKKKKKK..
(Unterschrift)

Plangrundlage

Öffentliche Auslegung

Präambel

Verfahrensvermerke

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am   13.11.2012   die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 73 "Amtstraße" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2
Abs. 1 BauGB am   12.02.2013   ortsüblich bekannt gemacht.

Sögel, den   25.04.2013                                                                                _____________________
                                                                                                                              Gemeindedirektor

Aufstellungsbeschluss

Textliche Festsetzungen (gem. § 9 Abs. (1) BauGB)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B.  von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
maximale Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschoßfußbodens über der endgültig
ausgebauten Straße vor der jeweiligen Gebäudemitte

1,2
0,6
II

max. OKF= 0,5 m

Festsetzungen des Bebauungsplanes

vorhd. Bebauung

Bestandsangaben

Planzeichenerklärung

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

nicht überbaubare F läche
überbaubare G rundstücksfläche

Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

nicht überbaubare F läche
überbaubare G rundstücksfläche

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

1,2MK

---II

max.  OK F = 0,5 m

1,0---

Höh enb ezug spunk t ist die
e ndg ültig a usge baut e Straße

v or d er jewe ilig en Ge bäu dem itte

---

1,2MI

II

m a x . O K F =  0 ,5  m

0,6---

Höh enb ezug spun kt ist die
e ndg ültig a usge baut e Straße

v or d er jewe ilig en Ge bäu dem itte

maximale Höhen der  bau lic hen Anlage

Ges choßfläc henzahl

Grundflächenzahl

Bauw eiseZahl der  Vollgesc hosse

Baumass enz ah l

Art  der  bau lichen Nutzung

Füllsc hema der Nutz ungss chablone:

Maßst ab: 1:1.000

3

3

3

1 0

MK

MI

1. MK  - Kerngebiet:  dient vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Ein-
    richtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten gem.
    § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO und Tankstellen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.
    Im Erdgeschoss sind nur die Nutzungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BauNVO, ausgenommen Ver-
    gnügungsstätten, zulässig. Gemäß § 7 (2) Nr. 7 BauNVO ist das sonstige Wohnen allgemein nur in
    den Obergeschossen zulässig. In den Erdgeschossen ist eine Wohnnutzung ausnahmsweise zulässig,
    wenn diese einen untergeordneten Anteil zur Hauptnutzung (gemäß § 7 (2) Nr. 1, 2, 3 und 4 BauNVO)
    einnimmt.
2. MI - Mischgebiet:  dient vorwiegend dem Wohnen und der Unterbr ingung von Gewerbebetrieben, die
    das Wohnen nicht wesentlich stören. Im Mischgebiet sind Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 2 Nr. 8
    BauNVO und Tankst ellen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.
3. Sockelhöhe: D ie Sockelhöhe darf 0,50 m gemessen zwischen Oberkante fertiger Fußboden (OKFF)
    des Erdgeschosses und der Oberkante Straße in der Mitte des Gebäudes nicht überschreiten.

1. Ver- und Entsorgungsleitungen : Für Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche
    Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen im Geltungsbereich ist nur eine
    unterirdische Verlegung zulässig.

Örtliche Bauvorschriften

- LS -

- LS -

D

DD

- LS -

- LS -

- LS -

gez. Welling gez. Wigbers

gez. Wigbers

gez. Wigbers

gez. Honnigfort

gez. Wigbers

Baudenkmale (Nachrichtliche Übernahme)D

1. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990.
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können
    u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbun-
    gen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese ge-
    mäß § 14 Abs.1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig und müssen der
    unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der
    Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs.2
    NDSchG bis zum Ablauf von 4 Tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz
    ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.
3. Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatzes der WTD 91. Von dem dortigen Erprobungs-
    betr ieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Schießlärm, auf das Plangebiet aus. Es handelt
    sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortsüblicher Vorbelastung. Für die in Kenntnis dieses
    Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegen die Betreiber dieses Platzes WTD 91
    Meppen) keiner lei Abwehr- und Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. Es wird empfohlen,
    den Immissionen durch geeignete Gebäudeanordnung sowie durch bauliche Schallschutzmaßnahmen
    zu begegnen.

Nachrichtliche Hinweise:

MK

MI

gez. Haarmann
































